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Nachbesetzung 

§ 207. (1) Scheidet während der Funktionsperiode des Kammertages ein Mitglied aus, so ist der in 
der Reihenfolge nach nächste, nicht berufene Wahlwerber des Wahlvorschlages, dem das ausgeschiedene 
Mitglied angehört hat, einzuberufen. 

(2) Wenn ein Wahlvorschlag keine weiteren Wahlwerber enthält, so ist der 
Zustellungsbevollmächtigte des betreffenden Wahlvorschlages schriftlich aufzufordern, binnen zwei 
Wochen einen Kandidaten zu nominieren. Die Hauptwahlkommission hat den nominierten Kandidaten 
einzuberufen, wenn dieser am Tag der schriftlichen Aufforderung die Wählbarkeit besessen hat. 

(3) Scheidet während der Funktionsperiode des Kammertages ein Mitglied aus und handelt es sich 
hierbei um ein Mitglied, das auf Grund eines Restmandates gewählt wurde, so ist der 
Zustellungsbevollmächtigte der betreffenden Wählergruppe aufzufordern, der Hauptwahlkommission 
binnen zwei Wochen einen Kandidaten zu nominieren. Die Hauptwahlkommission hat den nominierten 
Kandidaten einzuberufen, wenn dieser am Tag der schriftlichen Aufforderung die Wählbarkeit besessen 
hat. 

(4) Die Hauptwahlkommission hat nach erfolgter Nachbesetzung den Namen des neuen Mitgliedes 
des Kammertages im Amtsblatt der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu verlautbaren. 
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